




































3. Nachtrag zur Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der 
Stadt Diemelstadt • Abfallsatzung (AbfS) - vom 07.10.2002 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. S. 142), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom vom 16. Dezember 2011 (GVBI. I S. 
786), den Bestimmungen des Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirt
schaftsgesetz (HAKrWG) vom 6. März 2013, GVBI. S. 80, §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBI. I S. 225), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.11.2012 (GVBI. S. 436) hat die 
Stadtverordneten-versammlung der Stadt Diemelstadt in der Sitzung am 
25.04.2013 folgende Satzungsänderung beschlossen: 

Artikel 1 : 

§ 6 wird folgender Absatz (5) neu eingefügt. 

(5) Familien erhalten auf Antrag in den ersten 3 Lebensjahren eines Kindes, das in 

ihrem Hausha/t gemeldet ist, die nächstgrößere Restmülltonne zum Preis ihrer 

bisherigen Restmülltonne. 

Die nächstgrößere Restmülltonne kann auch ohne zeitliche Befristung auf Antrag 

für pflegebedürftige Personen zur Verfügung gestellt werden, wenn durch ein 

ärztliches Attest gegenüber der Stadt Diemelstadt die Notwendigkeit des 

Gebrauches von Inkontinenzartikeln nachgewiesen wird. Diese Regelung gilt 

nicht für Bewohner oder Betreiber von Einrichtungen der Seniorenpflege. 

Artikel 2: 

Dieser 3. Nachtrag tritt mit dem Tag seiner Bekanntmachung in Kraft. 

Dieme/stadt, den 25. April 2013 

Schröder, Bürgermeister 
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